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Tarifliste 

Spitextarif 2025 
 

Leistungen Beschreibung KLV-Tarif IV-Tarif UV-/MV-Tarif 

Kosten pro Stunde in CHF 
Mindesteinsatzzeit: 10 Minuten 

Abklärung und 
Beratung 

Anleitung im Umgang mit Geräten 
und Hilfsmitteln, Beratung und 
Unterstützung in allen Bereichen, 
Bedarfsabklärung, Angehörigen-
beratung, Austausch mit Ärzten 
sowie Anleitung bei alltäglichen 
Verrichtungen (z. B. selbstständi-
ges Insulinspritzen). 

76.90 128.04 125.04 

Behandlungs-
pflege 

Verabreichen von Medikamenten, 
Wundversorgung, Blutzucker- und 
Urinkontrolle, Durchführung von 
Injektionen aller Art sowie Verab-
reichung von Sauerstoff. 

63.00 128.04 120.00 

Grundpflege Unterstützung bei der Körper-
pflege, beim Baden und Duschen, 
beim An- und Auskleiden, Essen 
und Trinken, bei der Lagerung und 
Mobilisation sowie beim An- und 
Ausziehen von Kompressions-
strümpfen oder Bandagen. 

52.60 - 110.04 
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Hinweise 
Kostenübernahme durch die Krankenkasse 
Ärztlich verordnete Pflegeleistungen werden durch die Grundversicherung der Krankenkasse 
übernommen (abzüglich Selbstbehaltes und Patientenbeteiligung). 

Hauswirtschaftsleistungen werden, sofern vorhanden, teilweise durch die Zusatzversicherung 
übernommen; im Zweifelsfall fragen Sie vorgängig bei Ihrer Krankenkasse nach. 

Die Kosten für Fehlbesuche trägt der Patient/Kunde selbst. 

Zusätzliche Leistungen oder Handreichungen gehen zu Lasten des Patienten. 

Die Einsatzpauschale bei Hauswirtschaftsleistungen gehen zu Lasten des Kunden. 

Patientenbeteiligung Pflege 
Die Patientenbeteiligung gemäss Regierungsratsbeschluss vom 29. November 2017, betrifft SPI-
TEX-Patienten, welche über 65-jährig sind. Die übrigen Patienten sind von der Patientenbeteili-
gung ausgenommen.  

Die Patientenbeteiligung beträgt Maximum CHF 15.35 pro Stunde bzw. maximal pro Tag und ist 
dem Kanton Bern geschuldet (wird vom Kanton den SPITEX Organisationen von den Kantonsbei-
trägen abgezogen). Bei einer Pflegeleistung von weniger als einer Stunde pro Tag, erfolgt eine Be-
teiligung pro rata. Die Patientenbeteiligung erfolgt zusätzlich zum Selbstbehalt und der Franchise 
und wird von der Krankenkasse nicht vergütet. 

Fehlbesuche / Absagen 
Vereinbarte Einsätze müssen mindestens 24 Stunden im Voraus während der Bürozeiten abge-
meldet werden. Erfolgt keine rechtzeitige Abmeldung, wird eine Pauschale von CHF 50.00 z.L. der 
Klientin / des Klienten verrechnet. Ausnahme: Notfallsituationen (z.B. Spitaleintritt). 

Die Pauschale wird ebenfalls verrechnet, wenn Mitarbeitende der Spitex den Einsatz nicht durch-
führen können, weil niemand zu Hause ist, die Tür nicht geöffnet wird oder der Einsatz abgewie-
sen wird. 


